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Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 8. Juli 1972, 
betreffend ein Bundesgesetz über die BestimmlL~g der Preise an­
läßlich der EinfühJ.:'ung des Unsatzsteuergesetzes 1972 (Preisbe­
stimmtL~gsgesetz 1972) 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
sollen Unterner.Jner verpflichtet itlerden, bei IILlcrafttreten des 
Umsatzsteuergesetzes 1972 vor Hinzureclh~ung der neuen Steuer die 
in den Preisen enthaltenen Belastungen an bisheriger Umsat~-
steuer und Beförderungssteuer von den zum Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dC3 Gesetzes berechneten Preisen in Abzug zu bringen~ Ein 
Preis so]_l als ordnungsgemäß entlastet gelten, wenn der vom Buncles­
r.:"'inister fi.ir R9.ndel, Ge~",erbe und Industrie festzusetzenc.e Ent­
lastungssatz ange-".rendet wird. Ferner soll der § 7 des Preisregelungs-

~ ~ 957 '''h d' E . lr' -', h "D' • +- d Gese ... : zes 1. '" ' 1..luer le rSlCl.l-l-J~lC!'-ill1aC.&.J.ung von ..L r8lsen ffil v er 

rlaßgabe gelten, daß die Preise der2,rt ersichtlich zu machen sind, 
daß die Umsatzsteuer rai teingeschlossen ist" 

Der Aussehuß für Verfassungs- lmd Rechtsangelegenheiten hat 

die gegenstiindliche Vorlage in seiner Sitzlmg vom 11. Juli J.972 
in Verhandlung genom.m.en und einstiIilIDig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keü}en Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis sei~er Ber.'atung stellt der Ausschuß für Verfassungs­
und Rechtsangelegenl1eiten somit don Antrag 1. der Bundesrat 1'folle 
beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 8. Juli 1972, 
betreffend ein Bur:.desgesetz über die Bestimmung der Preise anläßlich 
der Einführung de.: Umsatzsteuergesetzes 1972 (Preisbestimmlmgsgesetz 
1972), wird kein Einspruch erhoben. 

Dr. Hilde TI a w 1 i c e k 
Berichterstatter 

Dr. F ruh s tor f e r 
Ohmann 
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